
 

 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
AGR-DI1/914-2024 
Innsbruck, 29.04.2024 

Gemeindegut Allgemein 
Umsetzung von Forstschutzmaßnahmen im Teilwald 

Sehr Geehrte! 

Die warmen Witterungsverhältnisse der vergangenen Jahre haben zu einem Anstieg des 
Borkenkäferbestandes geführt, was die vermehrte Ergreifung von Vorbeugungs- und 
Bekämpfungsmaßnahmen nach den Bestimmungen des Forstgesetzes durch die 
Bezirksverwaltungsbehörden erforderlich macht.  

Im Rahmen der Umsetzung der genannten Forstschutzmaßnahmen in Teilwäldern sind in letzter Zeit 
vereinzelt Unklarheiten und Missverständnisse aufgetreten. 

Forstschutzmaßnahmen, welche gemäß den Bestimmungen des Forstgesetzes ergriffen werden, richten 
sich in der Regel lediglich gegen den Grundeigentümer, nicht jedoch gegen den Nutzungsberechtigten 
(Teilwaldberechtigten).  

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Verhältnis zwischen dem 
Teilwaldberechtigten und dem Grundeigentümer (Gemeinde oder Agrargemeinschaft) vom Grundsatz der 
wechselseitigen Rücksichtnahme gemäß § 40 Abs. 6. TFLG 1996 geprägt ist: „Grundstücke, auf denen 
Teilwaldrechte bestehen, sind vom Grundeigentümer und vom Teilwaldberechtigten nach dem Grundsatz 
der wechselseitigen Rücksichtnahme zu bewirtschaften.“ 

Bereits aus dem Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme lässt sich ableiten, dass der 
Teilwaldberechtigte sämtliche Forstschutzmaßnahmen, die dem Grundeigentümer von der 
Bezirksverwaltungsbehörde im Teilwald vorgeschrieben werden, zu dulden hat. Auch die Möglichkeit (nicht 
Verpflichtung!) des Grundeigentümers, dem Teilwaldberechtigten zuvor die Option einzuräumen, die dem 
Grundeigentümer vorgeschriebenen Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist selbst 
durchzuführen, ist von der derzeitigen gesetzlichen Regelung gedeckt. 

Zu beachten ist dabei, dass allfällige aus diesen Maßnahmen resultierende Holzerlöse abzüglich der 
Erntekosten dem jeweiligen Teilwaldberechtigten zustehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 
Mag. Baldauf 

lt. Verteiler

Amt der Tiroler Landesregierung
Agrarrecht

Mag. Christoph Baldauf
Michael-Gaismair-Straße 1
6020 Innsbruck
+43 512 508 3881  
agrarrecht@tirol.gv.at  
www.tirol.gv.at 
UID: ATU36970505
Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und 
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information
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Ergeht an: 
1. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Forstorganisation, im ELAK an: Abt Forstorganisation, -

planung und Abt Waldschutz 
2. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Forstplanung, im ELAK an: Abt Forstorganisation, -planung 

und Abt Waldschutz 
3. Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Waldschutz, im ELAK an: Abt Forstorganisation, -planung 

und Abt Waldschutz 
4. Bezirkshauptmannschaft Imst, im ELAK an: BH-IM Büro Bezirkshauptfrau 
5. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, im ELAK an: BH-IL Büro Bezirkshauptmann 
6. Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, per E-Mail an: bh.kitzbuehel@tirol.gv.at 
7. Bezirkshauptmannschaft Kufstein, per E-Mail an: bh.kufstein@tirol.gv.at 
8. Bezirkshauptmannschaft Landeck, im ELAK an: BH-LA Büro Bezirkshauptmann 
9. Bezirkshauptmannschaft Lienz, im ELAK an: BH-LZ Büro Bezirkshauptfrau 
10. Bezirkshauptmannschaft Reutte, per E-Mail an: bh.reutte@tirol.gv.at 
11. Bezirkshauptmannschaft Schwaz, per E-Mail an: bh.schwaz@tirol.gv.at 
12. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, BH-IL Bezirksforstinspektion Innsbruck, im ELAK an: BH-IL 

Bezirksforstinspektion Innsbruck 
13. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, BH-IL Bezirksforstinspektion Steinach, im ELAK an: BH-IL 

Bezirksforstinspektion Steinach 
14. Bezirkshauptmannschaft Imst, BH-IM Bezirksforstinspektion Imst, im ELAK an: BH-IM 

Bezirksforstinspektion 
15. Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, BH-KB Bezirksforstinspektion, im ELAK an: BH-KB 

Bezirksforstinspektion 
16. Bezirkshauptmannschaft Kufstein, BH-KU Bezirksforstinspektion Kufstein, GAV BFI, im ELAK an: GAV 

BFI 
17. Bezirkshauptmannschaft Landeck, BH-LA Bezirksforstinspektion, im ELAK an: BH-LA Büro 

Bezirkshauptmann 
18. Bezirkshauptmannschaft Lienz, BH-LZ Bezirksforstinspektion Osttirol, im ELAK an: BH-LZ Büro 

Bezirkshauptfrau 
19. Bezirkshauptmannschaft Reutte, BH-RE Bezirksforstinspektion Reutte, im ELAK an: BH-RE 

Bezirksforstinspektion 
20. Bezirkshauptmannschaft Schwaz, BH-SZ Bezirksforstinspektion, im ELAK an: BH-SZ 

Bezirksforstinspektion 
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